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Geleitwort 
von Bischof Dr. Christian Stäblein 

Krone oder Mitgeschöpf - was ist der 

nicht nur den Menschen. Auch die Tie-
re des Feldes erblicken an Tag sechs des 
Schöpfungsgeschehens das Licht der 
Welt. Es gibt keinen einzelnen Tag im 
Schöpfungsbericht, der für den Menschen 
allein reserviert wäre. Leben entsteht von 
Anfang an in seiner Vielfalt. Jedes neue 
Lebewesen ergänzt diese Vielfalt, wird 
eingefügt in den Kreislauf des Lebens. Wir 
würden heute sagen: eingefügt in ein ökologisches Gleichgewicht. Oder wie 
der elsässer Arzt und Theologe Albert Schweitzer es ausgedrückt hat: Ich bin 
Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will. 

Der Mensch also doch nicht die Krone der Schöpfung? Nicht das Beste, was 
 

sagen, dass uns das auszeichnet: Die Krone, die Gott uns aufsetzt, verbun-
den mit dem Auftrag, uns diese Erde zu eigen zu machen. Ja, diese Verant-
wortung haben nur wir. Bebauen und bewahren soll der Mensch den Garten 
Eden, so sagt es der andere, der zweite Schöpfungsbericht im ersten Buch 
der Bibel: „Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den 
Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.“ (Gen 2,15). Bebauen und 
bewahren. Das ist unsere Verantwortung. Dafür die Krone auf unserem Kopf.

Wissenschaftlich wird vielfältig erforscht, was es braucht, um die Ökosys- 
teme auf der Erde zu erhalten und so die Schöpfung zu bewahren. Die  
vorliegende Handreichung nimmt manche dieser Erkenntnisse auf und 



4

denkt sie weiter. Sie legt die Einsichten den Kirchengemeinden ans Herz, die 
für Ackerland Verantwortung tragen. Sie schult unseren Blick für die Möglich-
keiten, die auch den Pächtern von Kirchenland nahegelegt werden können. 

Krone oder Mitgeschöpf? Es macht uns aus, dass wir eben beides können: 
die Perspektive der Mitgeschöpfe einnehmen und Verantwortung überneh-
men. Sich die Krone aufsetzen zu wollen heißt deshalb vor allem: andere 
mit Aufmerksamkeit krönen, vor allem jene, um deren Fortbestand wir uns 
sorgen. Die Feldlerche, um nur ein Beispiel aus der Handreichung zu zitie-
ren. Sie führt vor Augen, was auf dem Spiel steht. Am Ende geht es um die 

Mitgeschöpfe und für die Bilder Gottes.

Herzlich grüßt

Ihr Bischof Christian Stäbelein
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Vorwort 
Jede und jeder von uns liebt den markan-
ten Gesang der Feldlerche, wenn sie hoch 
über den Äckern und Wiesen in der Luft 
steht. Ihr klares helles Gezwitscher gehört 
zum Klang des Frühlings und ist ein Teil 
der Begleitmusik unserer heimatlichen 
Landschaft. Wir sind damit aufgewachsen. 

Leider hört man die Feldlerche immer sel-
tener. Unsere Kinder und Enkel werden 
sie womöglich gar nicht mehr hören. Der 
Bestand der Feldlerchen ist in den letzten 
Jahren dramatisch zurückgegangen. Das liegt daran, dass die Feldlerchen 

ihre Nester am Boden. Der Bewuchs sollte nicht so hoch sein und Platz zum 
Starten und Landen bieten. Als Nahrung für ihre Jungen suchen sie kleine 
Insekten und Sämereien. Auch davon gibt es immer weniger. 

Je intensiver und ertragreicher die Landwirte Weizen, Mais und Raps anbau-
en, desto weniger Lerchen gibt es. Eine einfache Rechnung. Aber brauchen 
wir tatsächlich immer mehr Weizen, Mais und Raps? Brauchen wir nicht auch 
die Feldlerche?

Betrachten wir unser Kirchenland doch einfach als riesige Arche. Und wie 

Lebensraum zu erhalten und zurückzugeben. Es fängt bei Mikroorganismen 
an, die im Boden leben - winzige Bakterien, Milben und Pilze. Sie sind ent-
scheidend für die Bodenfruchtbarkeit. Ohne sie gäbe es keine Regenwürmer 
und auch keine Insekten, mit denen die Feldlerche ihre Jungen füttert. 
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Bereits jetzt sind im Musterlandpachtvertrag unserer Landeskirche  
Regelungen enthalten, die eine schöpfungsgerechte Bewirtschaftung der  
kircheneigenen Flächen von den Pächterinnen und Pächter einfordern. In 
dieser kleinen Broschüre sind weitere Impulse zusammengetragen, wie es 
uns gelingen kann, unser Kirchenland so zu bestellen, dass die Vielfalt der 

Wiesen und Äcker bewirtschaftet werden.

Herzlich

Ihr Matthias Puppe  
Superintendent Kirchenkreis Wittstock-Ruppin
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1. Zielstellung
Die vorliegende Orientierungshilfe stellt eine Ergänzung der 

-
chen“ dar und präzisiert einige, in Anlage B genannte, zusätz-
liche Auswahlkriterien. Mit der Planung von Naturschutzmaß-

Bewahrung der Schöpfung zu leisten.
Sie richtet sich an Gemeindekirchenräte, die vor der Aufgabe 
stehen, ihre Pachtverträge zu verlängern oder neu abzuschlie-
ßen und sich dabei an der „Handreichung zur Verpachtung 

-
zenden Hinweise zu den Naturschutzmaßnahmen sollen die 
Kirchenältesten einerseits für den mittlerweile gravierenden  
Artenrückgang zusätzlich sensibilisiert und andererseits bei 
der Neuverhandlung ihrer Pachtverträge unterstützt werden. 
Sie soll Hinweise und Empfehlungen geben, wie in Pachtverträ-
gen weitere Möglichkeiten zur Förderung der Artenvielfalt (vgl.  
Kapitel 2) aufgenommen werden können. Um dem bedenkli-
chen Artenrückgang entgegen zu wirken, können auch kleine-

er die sogenannten Feldlerchenfenster.
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2. Welche Möglichkeiten haben wir? 
2.1  Allgemeine Maßnahmen

Von Feldlerchenfenst
von Hecken gibt es viele Möglichkeiten, die biologische Vielfalt 

-
gleichsweise einfach umsetzen. Auf Niedrigertragsstandorten 

-
chengemeinden verbunden. Bestimmte Agrarumweltmaßnah-
men werden außerdem durch Förderinstrumente unterstützt. 
Eine andere Möglichkeit besteht darin, mit den Kommunen 
zu sprechen, ob Zahlungen von Bauträgern für nicht selbst  
erbrachte Ausgleichszahlungen für Landschaftselemente (z.B. 
Hecken, Bäume) eingesetzt werden können. 

Vorgeschriebene ökologische Mindeststandards im Muster-
landpachtvertrag der EKBO:

•  Kein Aufbringen von Fäkal- und Klärschlämmen, menschli- 
  chen Fäkalien, gewerblichem Kompost, Papierschlämmen  

•  Kein Ausbringen von gentechnisch verändertem Saat- und 

•  
 

   zu ersetzen, sodass dieselbe Anzahl, die bei Pachtbeginn  
 von der Pächterin bzw. dem Pächter übernommen  

 
     Verpächterinnen und Verpächter zurückgegeben wird.
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Weitere freiwillige ökologische Standards:

•  Senken und Nassstellen sollen nicht verfüllt werden.
•  
    Mineraldünger ausgebracht werden.
•  Die Ausbringung von Stallmist ist dem von Gülle oder Jauche 
  vorzuziehen. Organische Dünger sollten vorwiegend aus  
    betriebseigener Tierhaltung stammen. 
• Eine möglichst pestizidfreie Landwirtschaft, d.h. Verzicht  

 
    sichergestellt werden.

2.2 Wirkungen von Naturschutzmaßnahmen

In der nachfolgenden Tabelle werden einige Naturschutzmaß-
nahmen dargestellt und ihre Wirkung auf die Biodiversität ein-
geschätzt. 

und Betriebsstrukturen charakterisiert. Auf Grundlage dieses 
individuellen Standortpotentials gilt es, mit Hilfe einer fach-
lichen Beratung, insbesondere anhand der vorkommenden  
Arten und Lebensraumtypen, geeignete Maßnahmen festzule-
gen und Kosten einzuschätzen.
Zusätzlich sollte berücksichtigt werden, dass die besproche-
nen Maßnahmen keine dauerhafte Änderung der möglichen 
Nutzungsform zur Folge haben. Insbesondere gilt es sicher-

 die Umwandlung 
von Ackerland in Grünland vermieden wird. Ein dauerhafter 
Werteverlust zu Lasten der Kirchengemeinde muss gründlich 
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abgewogen werden. Auch gilt es in solchen Fällen, sich vorab 
mit dem Konsistorium und dem Kirchlichen Verwaltungsamt zu 
beraten. 

Wirkungen ausgewählter Naturschutzmaßnahmen

(nach Gottwald, F. & Stein-Bachinger, K. (2016): Landwirtschaft 
für Artenvielfalt – Ein Naturschutzmodul für ökologisch bewirt-

de, S. 208)

Maßnahmen und
Leistungen

Wirkung für  
Naturschutz Hintergründe und Anmerkungen

-
bearbeitung gering

-

-

- -

Grünland

-
-

bedeuten

-
-

-
-
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2.3 Einige ausgewählte Maßnahmen
2.3.1 Lichtäcker

Was sind Lichtäcker?
-

ringe Kulturdichte aufweisen.

Was ist zu tun?
Die Maßnahme kann auf allen Böden durchgeführt werden. Da-
bei sollte die Aussaatstärke auf mindestens 50 % der konventio-

oder die Abstände zwischen den Drillreihen vergrößert (verdop-
pelt) werden. Vor allem auf ärmeren Böden stellt der Verzicht 

-
men dar.

Foto: M. Grade, Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg
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Wo können Lichtäcker angelegt werden?
„Lichtäcker“ können grundsätzlich auf allen Ackerschlägen eta-
bliert werden. Geeignete Kulturen sind vor allem Wintergetrei-
de und dichte Bestände mit Sommergetreide.

Welche ökologischen Wirkungen haben Lichtäcker?
•   Förderung lichtbedürftiger Wildkräuter
•   Aufwertung der Brut- und Nahrungsmöglichkeiten für  
     Feldvögel, wie Rebhuhn, Ortolan und Feldlerche
•   Vom erweiterten Nahrungsangebot durch die größere  

 
     Insekten, Kleinsäuger und Greifvögel

2.3.2 Feldlerchenfenster
„Feldlerchenfenster“ sind kleine, ungenutzte Flächen (Brachen) 
innerhalb eines Feldschlages.

Foto: C. Kronmarck, GFN Umweltpartner Hinzdorf
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Was ist zu tun?
Der bedrohten Art kann auf denkbar einfache Weise z.B. durch 
die Anlage von Feldlerchenfenstern von etwa 20 m2 kleinen Fehl-
stellen (sog. „Drilllücken“) in zentralen Ackerbereichen geholfen 
werden. Diese Fehlstellen werden durch das Anheben der Drill-
maschine für einige Meter erzeugt, z.B. bei einer 3 m-Sämaschi-
ne für 7 m. Empfehlenswert sind zwei Fenster pro Hektar. 
Zu Fahrgassen ist ein möglichst großer Abstand zu lassen, da-
mit keine Füchse in die Fenster gelangen. Zum Feldrand sollten 
25 m, zu Gehölzen, Gebäuden, Ansitzen von Greifvögeln und 

Feldlerche – Vogel des Jahres 
1998 und 2019 

Der nur durch eine kleine  
Federhaube gekennzeichnete 
Bodenbrüter ist  ca.  18  cm  
groß  und  fällt durch einen an-
haltenden Fluggesang auf. Der 
dramatische Rückgang der  Feld-
lerchenbestände  macht  die  Verluste  an  reich strukturierten 
Kulturlandschaften sehr deutlich, denn offene, abwechslungsrei-
che Landschaften sind der bevorzugte Lebensraum des Vogels. 
Durch die intensivierte Landwirtschaft gehen auch Brut- und Nah-
rungsräume verloren. Sollte sich diese Entwicklung ungebremst 
fortsetzen, könnte der Vogel in den nächsten Jahren aus weiteren 
Gebieten Deutschlands verschwinden. 
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Krähen usw. 50 m Abstand eingehalten werden. Auch sollte der 
Standort regelmäßig wechseln.
Ergänzend sollte im Bereich der Feldlerchenfenster auf chemi-

-
tet werden.

Wo können Lerchenfenster angelegt werden?
In Wintergetreide, Raps und Mais, bevorzugt in Schlägen ab  
5 ha Größe, insbesondere auch in Kuppenlagen.

Welche ökologischen Wirkungen haben Feldlerchenfenster?

• Erhöhter Anteil von lichtliebender und seltener Ackerbe-

• Unterstützung der Feldlerchenpopulationen und anderer 
Feldvögel durch Erweiterung des Nahrungsangebots bei 
Verzicht auf Insektizide

• Erhalt der Gelege von Bodenbrütern durch ausbleibende 
landwirtschaftliche BearbeitungsgängeFörderung einer 
individuenreichen und diversen Wirbellosen- und Kleinsäu-
gerfauna 
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-
förmige einjährige oder zwei- bis mehrjährige Blühmischungen. 

den selbstbegrünten Brachen, die insbesondere auf mageren  
Böden ebenfalls einen hohen Blütenreichtum aufweisen kön-
nen, sofern ein entsprechender Samenvorrat im Boden vorhan-
den ist.

Foto: S. Last, Groß Breese
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Was ist zu tun?
Die Zusammensetzung der Samenmischungen sollte sich an 
den jeweiligen Standortverhältnissen orientieren, artenreich 
und nach -
wahl wildkräuterreicher Mischungen in Kombination mit ein bis 

sollten die Flächen am Rand eine Mindestbreite von 6 m und im 
Schlag 10 m aufweisen.

Besonders empfehlenswert ist die Anlage von Flächen/Strei-

wie Hecken, Baumreihen oder Waldrändern in möglichst son-
niger Lage. (z.B. Südseite der genannten Strukturen), da durch 

werden kann.
Sandwege, alte Kiesgruben oder Steilwände sind wichtige Ha-
bitate z.B. von Wildbienen. Sind entsprechende Habitate und/

schneller besiedelt.

Flächen mit größeren Beständen ausdauernder Unkrautarten 
(z.B. Ackerkratzdistel, Quecke) sollten gemieden werden, da die-
se schnell bestandsbildend werden können. Dauerhaft nasse 
Standorte hemmen die Entwicklung der gewünschten Kräuter 

-
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chen eine hohe Attraktivität für Wild und Insekten haben, soll-
ten sie möglichst nicht in unmittelbarer Nähe zu stark frequen-
tierten Straßen angelegt werden. 

• 
Wirkungen.

• landschaftsästhetische Aufwertung
• Erweitertes Nahrungs-, Balz- und Brutangebot für Feldvögel 
• Erhöhung des Blüten- und Überwinterungsangebots für In-

sekten („Nützlingsförderung“)
• Rückzugs- und Nahrungsraum während und nach landwirt-

schaftlicher Bewirtschaftungsgänge für Kleinsäuger, Feldvö-
gel, Insekten und Amphibien

• Biotopvernetzung
• -

den, ungenutzten Ökosystemen 

2.4. Was gilt es bei den Maßnahmen abzuwägen?

Wird mit Interessentinnen und Interessenten über diese Maß-
nahmen beraten, sollte der Pachtertrag mit und ohne diese 
Maßnahme verglichen werden. Dann kann der Gemeindekir-
chenrat auf Grundlage eines möglichst breiten Sachbildes ent-
scheiden. Sollte der Pachtertrag erheblich sinken, ist es sinnvoll, 
vorab mit dem Kreiskirchenrat Kontakt aufzunehmen, um ge-
meinsam die Genehmigungsfähigkeit zu beraten. 
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Sichergestellt werden muss auch, dass durch diese Maßnah-
men Flächen nicht dauerhaft an Wert verlieren, indem bspw. 

wird. Bei der Vertragsgestaltung ist daher insbesondere ein re-
gelmäßiger Umbruch zu vereinbaren.

3. Umsetzung
3.1 Beratung

Aufgrund der verschiedenen Standorte und der individuellen 
Bedingungen sollte man sich im Rahmen der Pachtverhand-

-

oder Kontakte zu Landwirten herzustellen. Darüber hinaus ist 
die gemeinsame Organisation von Exkursionen zu aktuellen 
Beispielen denkbar.
Mittlerweile gibt es eine Reihe von Beratungsangeboten zum 
Thema Biodiversität in der Landwirtschaft. Ansprechpartner 

meisten der Beratungsangebote sind kostenfrei. Unter Punkt 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern. Anschließend ist 
auch der Austausch mit dem Kirchlichen Verwaltungsamt sinn-
voll, um die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen zu erörtern. 
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3.2 Implementierung im Pachtvertrag

Innerhalb der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schle-
sische Oberlausitz wird ein einheitlicher Musterlandpachtver-
trag genutzt, dessen Einsatz für Kirchengemeinden verbindlich 
ist. Dieses Muster wird regelmäßig aktualisiert, sodass vor je-
der neuen Vertragsverhandlung Kontakt mit dem Kirchlichen 
Verwaltungsamt geboten ist. Dabei kann auch das aktuelle 

Abschnitt 4 der „Handreichung zur Verpachtung landwirtschaft-

mit der Pächterin oder dem Pächter ergänzende Regelungen 
-

nahmen und mögliche Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung veran-
kert werden. Solche Regelungen sind naturgemäß eher kom-

wird auf eine konkrete Lage bestimmter Flächen abgezielt. In 
-

gen, auf diese im Vertragstext zu verweisen und direkt mit dem 
Vertrag zu verbinden.
Im Hinblick auf die konkrete Vertragsgestaltung stehen Ihnen 
die Kirchlichen Verwaltungsämter als Ansprechpartner zur Ver-
fügung. Eine möglichst frühzeitige Einbindung ist ratsam.
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4. Ansprechpartner
Landeskirche (EKBO) Art der Begleitung
Konsistorium -

Umweltbüro der EKBO

-
-

Verbände/Behörden Art der Beratung
 

-
nahmen und deren Vereinbarung im Pacht-

Landesamt für Ländliche Entwicklung

-

-
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5. Weitere Hilfestellungen
• Kriterien für die Verpachtung von Kirchenland in der 

Evangelischen Kirche von Westfalen 
 https://kurzelinks.de/0b4a

• Artenreiche Landwirtschaft auf Kirchengrund,  
Universität Regensburg 

 https://kurzelinks.de/uf8w

• Landesbund für Vogelschutz e.V. Praxistipps 
 www.praxistipps.lbv.de

• Landwirtschaft für Artenvielfalt 
 www.landwirtschaft-artenvielfalt.de

• Naturschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft -  
Gemeinsam für mehr Vielfalt in der Agrarlandschaft 

 https://kurzelinks.de/ul7q

• Artenvielfalt und Biodiversität stärken im Ackerbau,  
DLG e.V. 

  https://kurzelinks.de/h7vv 

• Abschlussbericht, Maßnahmen- und Artensteckbriefe 
zur Förderung der Vielfalt typischer Arten und Lebens-
räume der Agrarlandschaft: Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt 

 https://kurzelinks.de/x3qm 
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6. Anhang

Diese Broschüre möchte mithelfen, dass Gemeindekirchenräte 
ihre Verantwortung zur Bewahrung der Schöpfung bei der Ver-

-
nehmen können. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese 
wichtige Frage stärker in die Gemeindearbeit einzubringen. 
Einige Anregungen sind im Anhang zusammengestellt.

• Führen Sie jährliche Exkursionen des Gemeindekirchen-
rates zu den gemeindeeigenen Flächen durch (nach §66 
Abs. 6 HKVG „alle vier Jahre“). Besonders vor den Pacht-
verhandlungen ist das hilfreich.

• Führen Sie in Ihrer Kirchengemeinde eine „öko-faire  
 

www.zukunft-einkaufen.de
• -

sionen zu Bauernhöfen unternommen werden. Dabei 
kann bspw. über nachhaltige Landwirtschaft und Welter-
nährung diskutiert werden.

• Gründung einer öko-fairen Kochgruppe in der Kirchen-
gemeinde.

• Die eigenen Küchen in kirchlichen Einrichtungen  
können verstärkt mit regionalen, saisonalen und öko- 
logischen Produkten versorgt werden. Bei Gemeindefes-
ten und Sitzungen noch stärker auf regionale und öko- 
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anbieten und auf vegetarische bzw. vegane Brotaufstri-
che zurückgreifen.

• In Gottesdiensten, in der Jugendarbeit und in der  
Erwachsenenbildung wird die Situation der Landwirte* 
innen, der Landwirtschaft, Fragen der Welternährung 
und der Artenvielfalt thematisiert. Es sollte auch litur-
gisch in jedem Gottesdienst die Bewahrung der Schöp-
fung aufgenommen werden.

• Die Fastenzeit, das Erntedankfest und die „Schöpfungs-
zeit“ werden für die Würdigung der Nahrung und für 
die Thematisierung einer nachhaltigen Landwirtschaft  
genutzt.

• Der verstärkte Dialog mit Landwirten*innen und politisch 
Verantwortlichen vor Ort kann gesucht und Hofbesuche 
organisiert werden.

• In der kirchengemeindlichen, kreiskirchlichen und welt-
weiten ökumenischen Partnerschaftsarbeit kann das 
Thema „Landwirtschaft und Welternährung“ stärker  
thematisiert werden.
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